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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Die APK-NR verlangte im Mai 2022 in einer Kommissionsmotion die Entwicklung einer
kohärenten, umfassenden und eigenständigen Sanktionspolitik. Der Bundesrat sollte
dem Parlament basierend auf Artikel 184 der Bundesverfassung – der die Kompetenzen
des Bundesrats hinsichtlich der Beziehungen zum Ausland festlegt – eine eigenständige
Sanktionspolitik und entsprechende Massnahmen vorlegen, die zur Wahrung des
Landesinteresses nötig seien. Die Kommissionsmehrheit argumentierte, dass der blosse
Nachvollzug der EU-Sanktionen nicht ausreichend sei, um die Landesinteressen in den
Bereichen Sicherheit, Versorgungssicherheit/-abhängigkeit sowie Durchsetzung von
Rechtsstaatlichkeit im Finanz- und Handelsplatz Schweiz zu gewährleisten. Der
Bundesrat solle daher Sanktionsmassnahmen vorschlagen und zugleich eine
Einschätzung vornehmen, ob diese international koordiniert werden müssten oder ob
die Schweiz sie eigenständig umsetzen könnte. Darüber hinaus müsse der Bundesrat
weitere Massnahmen vorlegen, die die negativen Konsequenzen der jetzigen
Sanktionspolitik gegen Russland und der Kriegsfolgen für die Schweizer Bevölkerung
kompensieren würden. 
Eine Kommissionsminderheit Portmann (fdp, ZH) beantragte, die Motion abzulehnen.
Auch der Bundesrat beantragte die Ablehnung, da die Schweiz gestützt auf das
Embargogesetz bereits eine kohärente und eigenständige Sanktionspolitik verfolge. Man
könne auf Basis dieser rechtlichen Grundlagen die Sanktionen der UNO, der OSZE und
der wichtigsten Handelspartner (also der EU) nachvollziehen. Der Bundesrat gab zu
bedenken, dass der Erlass eigener Sanktionen mehrheitlich Nachteile mit sich brächte.
Einerseits hätten sie eine verminderte Effektivität, da sie über das Ausland einfach zu
umgehen wären. Andererseits könne die Schweiz ihre Partner nicht dazu zwingen,
derartige Sanktionen zu übernehmen, und müsste dementsprechend mit
Gegenreaktionen der sanktionierten Länder rechnen. Gewisse Sanktionen wären
darüber hinaus technisch nicht umsetzbar, beispielsweise ein Gasimport-Embargo. Der
Bundesrat vertrat die Ansicht, dass sich die jetzige Praxis der Sanktionsübernahme
bewährt habe und es keinen Bedarf für eigenständige Sanktionen gebe. Er störte sich
auch an einer Formulierung im Motionstext, wonach der Bundesrat eigenständige
Sanktionen ergreifen müsse, sofern diese den nationalen Interessen entsprächen.
Dadurch seien nämlich die gleichzeitig geforderten Ausgleichsmassnahmen zur
Abfederung der Folgen einzelner Sanktionen nicht gerechtfertigt. Die Exekutive sei sich
jedoch der «neuen Herausforderungen im Bereich der Sanktionspolitik durchaus
bewusst» und nehme regelmässig Lagebeurteilungen vor, um das aktuelle
Sanktionssystem zu stärken. Verschiedene Optionen würden derzeit geprüft, darunter
eine intensivere Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden auf internationaler
und nationaler Ebene; eine verstärkte Kooperation zwischen den neu betroffenen
Behörden wie der FINMA und den Botschaften oder auch eine Stärkung der
Strafbestimmungen nach dem Modell des Güterkontrollgesetzes oder des
Kriegsmaterialgesetzes. 1

MOTION
DATUM: 03.05.2022
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für
gezielte Sanktionen bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch
hochrangige Politiker und Politikerinnen. Die APK-NR hatte der Initiative im Vorfeld
der Session mit 13 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge gegeben.
Kommissionssprecher und Initiant Fabian Molina argumentierte, dass die Sanktionen
der europäischen Länder in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine
Wirkung gezeigt hätten. Sanktionen seien das einzige Mittel zwischen Krieg und Frieden,
um «Regelbrecher zur Raison zu bringen». Um die Zivilbevölkerung dadurch aber nicht
zu schädigen, müsse man «smart sanctions» nutzen, die gezielt die Verantwortlichen
von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen strafen. Die Schweiz tue sich
generell schwer mit der Übernahme von Sanktionen, es fehle aber auch die rechtliche
Grundlage für eigenständige Sanktionen, erläuterte Molina. Molina bezeichnete den
Umstand, dass die Schweiz UNO-Sanktionen und Massnahmen der OSZE und der EU
übernehmen müsse als «nicht neutral und noch weniger souverän». Die APK-NR habe
daher auch bei der Revision des Embargogesetzes einen Artikel vorgeschlagen, der es
dem Bundesrat bei Menschenrechtsverletzungen erlauben soll, eigenständige
Sanktionen gegen Personen oder Entitäten anzuordnen. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2022
AMANDO AMMANN
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kritisierte Molina dafür, dass er die Forderung seiner parlamentarischen Initiative
bereits im Embargogesetz eingebracht habe und somit dem Rat zweimal das gleiche
Anliegen vorlege und forderte den Rückzug der Initiative. Fabian Molina erklärte, dass
dies gemäss Parlamentsrecht nicht möglich sei, weil sie bereits in der Kommission
beraten worden war, er wolle aber insbesondere auch im Hinblick auf die Beratung im
Ständerat an der Initiative festhalten. Eine Kommissionsminderheit Nidegger (svp, GE)
forderte die Ablehnung der Initiative, einerseits weil der Begriff
«Menschenrechtsverbrechen» eine Verurteilung nach eingehender Untersuchung
voraussetzen würde, andererseits weil die Schweiz dadurch zur aktiven Akteurin im
Sanktionsbereich und somit zu einer an internationalen Konflikten beteiligten Partei
werden würde. Nidegger befürchtete auch, dass der Rechtsstaat geschwächt werden
könnte und die Schweiz im Ausmass der Sanktionen sogar weiter gehen könnte, als die
UNO und die wichtigsten Handelspartner. Der Minderheitsführer argumentierte in der
Ratsdebatte, dass nur Staaten als Völkerrechtssubjekte das Völkerrecht verletzen
könnten und daher auch nur Staaten Gegenstand von Sanktionen sein könnten. Der
Nationalrat gab der Initiative schliesslich mit 104 zu 74 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
Folge. Die SVP-Fraktion, sowie die FDP.Liberale-Fraktion stimmten fast geschlossen
dagegen. 2

In der Sommersession 2022 nahm der Nationalrat Kenntnis vom Aussenpolitischen
Bericht 2021. APK-NR-Sprecher Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) bedankte sich bei
Aussenminister Cassis für den «aussagekräftigen Bericht und für die mehrheitlich
kohärente Umsetzung der aussenpolitischen Strategie des Bundesrates». In Bezug auf
den Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen habe der Bundesrat im
Bericht erläutert, dass nur in zwei zentralen Bereichen des Abkommens substanzielle
Differenzen – beim Lohnschutz und der Auslegung des Freizügigkeitsabkommens –
bestanden hätten, wobei die EU nicht bereit gewesen sei, der Schweiz die nötigen
Ausnahmen zu gewähren. Eine Minderheit der Kommission unterstütze den
Abbruchsentscheid des Bundesrats, obwohl sie nie zu dieser Entscheidung konsultiert
worden sei, teilte Portmann mit. Die Mehrheit der Kommission habe sich sehr kritisch
darüber geäussert, dass sich der Bundesrat in seinem Bericht – rund zehn Monate nach
Verhandlungsabbruch – nach wie vor optimistisch zeige, dass die Freigabe des
geschuldeten Kohäsionsbeitrags und der autonome Nachvollzug von EU-Recht zu einer
Stabilisierung der bilateralen Beziehungen führen könnten. Portmann monierte, dass
diesen Aussagen eine «totale Fehleinschätzung seitens des Bundesrates zugrunde
liegt», der die Erosion der bilateralen Verträge nicht wahrhaben wolle. 
Ein weiteres Kapitel des Berichts widmete sich dem Thema «Frieden und Sicherheit».
Darin ging es vor allem um das Engagement der Schweiz auf multilateraler Ebene, unter
anderem in der UNO. Angesichts der erfolgreichen Wahl in den UNO-Sicherheitsrat
wünschten sich verschiedene Kommissionsmitglieder, dass die Schweiz weiterhin an
der Reform für eine UNO ohne Vetorecht arbeite und dazu beitrage, eine Vereinigung
von mittelgrossen und kleinen Staaten mit ähnlich gelagerten Anliegen und
Wertehaltungen zu schaffen, so Portmann. Weitere Minderheiten der APK-NR forderten
vom Bundesrat die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags und eine aktivere
Politik im UNO-Menschenrechtsrat. Trotz der durchaus auch kritischen Stimmen
beantragte die APK-NR den Bericht einstimmig zur Kenntnisnahme. Denis de la
Reussille (pda, NE), ebenfalls Kommissionssprecher, lobte seinerseits den Bericht und
hob die Bedeutung der Armutsbekämpfung und des Zugangs zu Wasser in den
kommenden Jahren hervor. 
Verschiedene Fraktionssprecherinnen und -sprecher drückten anschliessend ihren
Unmut über den Abbruch der InstA-Verhandlungen mit der EU und die daraus
erwachsenen negativen Konsequenzen in Form von fehlender Teilnahme an wichtigen
Kooperationsprogrammen wie Erasmus und Horizon aus. Sie kritisierten auch die
fehlenden Bemühungen des Bundesrats, die Beziehungen schnellstmöglich zu
verbessern, beispielsweise durch die Aushandlung eines neuen Rahmenabkommens. 
Bundesrat Cassis fühlte sich angesichts der insgesamt doch eher positiven
Einschätzungen des Berichts in der Wahl eines neuen methodischen Ansatzes innerhalb
des EDAs bestätigt, wie er in der Folge erklärte. Dieser neue Ansatz beinhaltete
einerseits die engere Kooperation zwischen den sieben Departementen bei der
Gestaltung der Aussenpolitik, die er zu Beginn der Legislatur in der Aussenpolitischen
Strategie 2020-2023 angekündigt hatte, und andererseits die Entscheidung, den
aussenpolitischen Bericht möglichst knapp zu halten. Zur Kritik an der EU-Politik des
Bundesrats bezog der Bundespräsident hingegen keine Stellung. Der Nationalrat nahm
den Bericht auf Antrag seiner Kommission zur Kenntnis. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2022
AMANDO AMMANN
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Die Motion für eine kohärente, umfassende und eigenständige Sanktionspolitik
gelangte in der Sommersession 2022 in den Nationalrat; zuvor war sie von einer
Mehrheit der APK-NR zur Annahme empfohlen worden. Deren Sprecher, Gerhard
Pfister (mitte, ZG), bezeichnete das Vorgehen des Bundesrats als inkohärent, da dieser
einerseits die Übernahme der EU- und UNO-Sanktionen als «eigenständig» bezeichne
und gleichzeitig eine verstärkte nationale und internationale Zusammenarbeit
angekündigt habe, ohne diese weiter auszuführen. Auch habe der Bundesrat in der
Kommissionsberatung versprochen, im angekündigten Neutralitätsbericht auf das
Anliegen einzugehen, auf diesen habe der Bundesrat in der Zwischenzeit aber
verzichtet. Pfisters Kommissionskollege Nicolas Walder (gp, GE) erklärte, dass die
Thematik einer transparenten und proaktiven Sanktionspolitik aktuell bleibe, auch wenn
man dem Bundesrat im Rahmen der Änderung des Embargogesetzes bereits mehr
Flexibilität zusprechen wolle. Walder nannte die Sanktionspolitik des Bundesrats
«unklar» und «wenig kohärent» und meinte, dass der Spielraum des Bundesrats bei der
Übernahme von Sanktionen das Risiko einer gewissen Undurchsichtigkeit mit sich
bringe, sofern man die Sanktionspolitik der Schweiz nicht in eine klare Strategie
einbette. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH), der eine Kommissionsminderheit auf
Ablehnung anführte, bemängelte, dass in den Überlegungen der Kommissionsmehrheit
die Nachteile von eigenständigen Sanktionen zu wenig gewichtet würden. Man bürde
dem Bundesrat auch eine zu grosse Arbeitslast auf, wenn dieser eigenständig Analysen
durchführen müsste, um zu entscheiden, wer alles sanktioniert werden müsse.
Bundesrat Guy Parmelin wiederum drückte sein Unverständnis darüber aus, dass der
Nationalrat in der Debatte zum Embargogesetz die Möglichkeit autonomer Sanktionen
in Bezug auf schwere Menschenrechtsverletzungen abgelehnt habe, mit der
vorliegenden Motion jedoch autonome Sanktionen in allen Bereichen zulassen möchte.
Er machte klar, dass der Gesamtbundesrat bei einer Annahme der Motion grosse
Risiken für die Schweiz auf mehreren Ebenen befürchte. Nicht nur würde die
Neutralität der Schweiz in Frage gestellt, darüber hinaus müsse man auch
Gegenmassnahmen direkt gegen die Schweiz befürchten. Autonome Sanktionen haben
laut Parmelin auch nur eine begrenzte Wirkung, wenn diese nicht mit jenen der
wichtigsten Partnerstaaten koordiniert würden. Zudem sei der Nachrichtendienst
personell gar nicht dafür ausgestattet, eigene Sanktionen umzusetzen. Auch auf
technischer Ebene sei eine solche Umsetzung nicht machbar, weil man beispielsweise
Gas aus den Nachbarländern ankaufe und dessen Herkunft nicht eindeutig bestimmbar
sei. Die von der Motion geforderten Ausgleichsmassnahmen für Bevölkerung und
Wirtschaft seien ebenfalls nicht umsetzbar, da man nicht zweifelsfrei bestimmen
könne, welche finanziellen Einbussen von den Schweizer Sanktionen und welche von
der allgemeinen Wirtschaftslage, dem Ukrainekrieg oder den internationalen Sanktionen
stammten. Aus diesen Gründen beantragte er die Ablehnung der Motion. Der
Nationalrat setzte sich jedoch über die Meinung des Bundesrats hinweg und nahm die
Motion mit 101 zu 84 Stimmen an. Die Gegenstimmen stammten von der SVP- und der
FDP.Liberalen-Fraktion sowie einigen Mitgliedern der Mitte-Fraktion. 4

MOTION
DATUM: 29.09.2022
AMANDO AMMANN

Am 15. Oktober 2022 enstand aus der Fusion der «Aktion für eine unabhängige und
neutrale Schweiz (Auns)», dem «Komitee Nein zum schleichenden EU-Beitritt (EU-No)»
und der «Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt» ein neuer
nationalkonservativer und EU-skeptischer Verein namens «Pro Schweiz». An dessen
Gründungsversammlung beschlossen die anwesenden Mitglieder, die von Alt-Bundesrat
Christoph Blocher lancierte Neutralitätsinitiative inhaltlich sowie finanziell zu
unterstützen. Die Volksinitiative entstand in Reaktion auf die Übernahme der EU-
Sanktionen gegen Russland und die neue Auslegung der Neutralitätspolitik. Die Initiative
wurde am 19. Oktober lanciert und hat das Ziel, eine «immerwährende» und
«bewaffnete» Neutralität in der Verfassung zu verankern. Das Begehren will der Schweiz
den Beitritt zu Militär- und Verteidigungsbündnissen und die Beteiligung an
militärischen Auseinandersetzungen verbieten. Auch nichtmilitärische
Zwangsmassnahmen wie Wirtschaftssanktionen sollen laut Initiative tabu werden. Die
einzigen Ausnahmen bilden die Verpflichtungen gegenüber der UNO und Massnahmen
zur Verhinderung der Umgehung von Sanktionen von Drittstaaten. Eine weitere
Forderung der Initiative beinhaltet, dass die Schweiz ihre Neutralität nutzt, um Konflikte
zu verhindern oder aufzulösen, indem sie sich als Vermittlerin einsetzt.
Erstaunlicherweise war Christoph Blocher, der die Initiative massgebend
vorangetrieben hatte, nicht Teil des Initiativkomitees. Blocher liess verlauten, dass er in
seinem Alter keinen Abstimmungskampf mehr führen wolle. Präsidiert wurde das
Initiativkomitee von SVP-Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO), der in der Rolle des
Abstimmungskämpfers schon bei der Minarett- und der Burka-Initiative erfolgreich
gewesen war. Die Frist für das Sammeln der nötigen 100'000 Unterschriften läuft bis

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.10.2022
AMANDO AMMANN
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zum 8. Mai 2024. 

Die Initiative stiess bei den Parlamentariern und Parlamentarierinnen anderer Parteien
auf wenig Gegenliebe. Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) sprach
sich gegen das Begehren aus, da sich die Schweiz nicht «in jeder Krise hinter der
Neutralität verstecken» dürfe. FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
erachtete die SVP-Initiative als falschen Weg. 5

Beziehungen zur EU

In der Herbstsession 2019 gelangte das Geschäft zur Genehmigung der Beteiligung an
der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Grosssystemen in den
Nationalrat. Die EU-Lisa ist für den Betrieb und die Weiterentwicklung zahlreicher
zentraler Systeme des Schengenraums verantwortlich. Dazu gehören unter anderem das
SIS, das Visa-Informationssysstem, die Fingerabdruck-Datenbank Eurodac und das Ein-
und Ausreisesystem (EES). Hans-Peter Portmann (fdp, ZH), der Sprecher der APK-NR,
wies darauf hin, dass die Schweiz seit 2012 als Beobachterin der Agentur an sämtlichen
Projekten der EU-Lisa beteiligt sei und das Parlament der EU-Verordnung zur
Errichtung der Agentur bereits zugestimmt habe. Gemäss der vorliegenden
Vereinbarung solle die Schweiz sich zukünftig vollständig daran beteiligen und sich mit
begrenztem Stimmrecht gleichberechtigt mit den EU-Mitgliedsstaaten engagieren
können. Die Beteiligungskosten würden für die Schweiz wie bis anhin CHF 7-8 Mio.
betragen, so Portmann weiter. Eine Kommissionsminderheit Estermann (svp, LU) hatte
einen Nichteintretensantrag gestellt, obwohl man sich, so Estermann, der Vorteile des
Abkommens bewusst sei. Jedoch sei die SVP-Delegation der Meinung, dass man keine
weiteren Zahlungen an die EU leisten solle, solange man von dieser in verschiedener
Hinsicht diskriminiert werde. Dieses Verhalten wurde von den anderen Ratsmitgliedern
nicht goutiert. Walter Müller (fdp, SG) etwa befand das Ablehnen eines nach langer
Verhandlung erarbeiteten Resultats für nicht konstruktiv. Der Rat beschloss mit 132 zu
51 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), auf das Geschäft einzutreten, wobei nur Mitglieder der
SVP-Fraktion dagegen stimmten, und nahm es kurz darauf mit 133 zu 49 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) an. Auch in der Schlussabstimmung drei Tage später fiel das Ergebnis im
Nationalrat mit 138 zu 52 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) eindeutig und im Ständerat gar
einstimmig aus. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2019
AMANDO AMMANN

Im Oktober 2019 befasste sich die FK-NR mit dem Verpflichtungskredit zur
Weiterentwicklung des Schengen/Dublin-Besitzstands. Sie sprach sich für den
Verpflichtungskredit aus, sofern die APK-NR die Schweizer Teilnahme an
Schengen/Dublin weiterhin für unumgänglich halte. Die APK des Nationalrats beriet im
November 2019 über die Botschaft des Bundesrats. Ein Antrag auf Sistierung des
Geschäfts bis zur Klärung des institutionellen Abkommens und dessen Kosten, lehnte
die Kommission mit 17 zu 8 Stimmen ab und nahm stattdessen die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit der gleichen Stimmenzahl an. Sie fügte dieser jedoch eine
Klausel hinzu, gemäss welcher der Kredit erst freigegeben werden kann, wenn das
Parlament die gesetzlichen Grundlagen – vor allem im Bereich des Datenschutzes –
dafür beschlossen hat. 

Das Geschäft gelangte in der Wintersession in den Nationalrat, wo sich eine SVP-
Ratsminderheit um Nationalrat Büchel (svp, SG) für die Sistierung des Kredits einsetzte.
Bis die offenen Fragen zum institutionellen Abkommen mit der EU geklärt und die
hohen Kosten überdacht seien, solle man die Kreditvergabe verschieben. Diese Haltung
stiess bei den Vertreterinnen und Vertretern der anderen Parteien auf wenig Resonanz.
Nationalrätin Schneider-Schneiter (cvp, BL) befand es für notwendig, die
Informationssysteme auszubauen, und warf den Gegnerinnen und Gegnern der Vorlage
vor, nicht wirklich Interesse an einer geregelten Migration und an einem effizienten
Asylverfahren zu haben. Selbst Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) nahm sich in seiner Kritik
an der SVP-Fraktion nicht zurück und zeigte sich irritiert, dass die ansonsten
«befreundete» SVP-Fraktion den Nutzen von Schengen/Dublin in den Bereichen
Tourismus und Migration nicht erkenne. Darüber hinaus warf er ihr vor,
Falschinformationen zu verbreiten. Denn das Rahmenabkommen sei vertraglich
unabhängig von Schengen/Dublin. Der fragliche Kredit stelle einen weiteren Vollzug
bereits getroffener Entscheide zur Weiterentwicklung der Informationssysteme dar.
Konsequenterweise müsse der Nationalrat diesen also annehmen. 
Die Minderheit erhielt für ihren Sistierungsantrag über die eigene Fraktionsgrenze

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2019
AMANDO AMMANN
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hinaus keine Unterstützung und blieb mit 55 zu 138 Stimmen (bei zwei Enthaltungen)
chancenlos. Mit 137 zu 6 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte der Nationalrat
schliesslich der Empfehlung seiner aussenpolitischen Kommission und übernahm dabei
auch die vorgeschlagene Änderung. 7

Im August 2021 brachte der Bundesrat mit der vorgeschlagenen Anpassung der
Bundesbeschlüsse über den zweiten Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-
Mitgliedstaaten Bewegung in die Diskussionen um den seit 2019 eingefrorenen Beitrag
in Höhe von CHF 1302 Mio. (inklusive CHF 65 Mio. Eigenaufwand der Bundesverwaltung).
Nach der Aberkennung der Börsenäquivalenz durch die EU hatten sich die beiden Räte
dafür ausgesprochen, die Auszahlung des Beitrags zu blockieren, bis vonseiten der EU
keine diskriminierenden Massnahmen mehr in Kraft seien. In seiner Botschaft liess der
Bundesrat jedoch verlauten, dass man nach dem Abbruch der Verhandlungen über das
institutionelle Rahmenabkommen den bilateralen Weg fortführen und daher den
Schweizer Beitrag «ohne europapolitische Bedingungen» freigeben wolle. Die Freigabe
würde auch beweisen, dass die Schweiz eine verlässliche Partnerin bleibe, erklärte der
Bundesrat. Dafür müsse das Parlament die Bundesbeschlüsse zu den Rahmenkrediten
Kohäsion (CHF 1047 Mio.) und Migration (CHF 190 Mio.) möglichst bald – vorzugsweise
noch in der Herbstsession 2021 – freigeben. Der Bundesrat wolle durch diesen Schritt
den Beziehungen zur EU neue Impulse verleihen und Fortschritte in weiteren Dossiers
ermöglichen, beispielsweise bei der Weiterführung der Assoziierung an das
Forschungsprogramm Horizon Europe. Zudem sei eine rasche Freigabe des
Rahmenkredits wichtig, weil dessen gesetzliche Grundlage bis Ende 2024 befristet sei.
Basierend auf den Erfahrungen des ersten Beitrags schätzte der Bundesrat, dass die
Verpflichtung der Mittel ungefähr drei Jahre brauche, weshalb eine spätere Freigabe
die Vollständigkeit der Verpflichtung bedrohe. Für die Umsetzung der Auszahlung plane
man zudem ein MoU zu vereinbaren, um eine Grundlage für den Abschluss der
bilateralen Umsetzungsabkommen mit den Empfängerstaaten zu schaffen.
Die AZ gab tags darauf zu bedenken, dass der Zeitplan des Bundesrats illusorisch sei, da
sich der Ständerat erst am letzten Sessionstag mit dem Geschäft auseinandersetze,
weshalb es erst in der Wintersession in den Nationalrat gelangen könne. Zahlreiche
Parlamentarier und Parlamentarierinnen äusserten sich gegenüber den Medien zwar
wohlwollend zu den Plänen des Bundesrats, zeigten gegenüber dem zeitlichen Drängen
jedoch wenig Verständnis. Ständerat Würth (mitte, SG) meinte, dass eine Abweichung
von der Verfahrensordnung vom Bundesrat begründet werden müsse. Auch
Ständeratspräsident Kuprecht (svp, SZ) teilte mit, dass das Ständeratsbüro ein
dringliches Verfahren für unnötig erachte. Ähnlich klang es vonseiten der Mitte, bei der
Parteipräsident Pfister (mitte, ZG) den Entscheid der EU-Kommission zur zukünftigen
Schweiz-Politik abwarten wollte, wie die NZZ berichtete. Die FDP-Fraktion unterstützte
zwar die Absichten des Bundesrats, liess jedoch auch Kritik an dessen Kurs anklingen.
Nationalrat Portmann (fdp, ZH) verlangte Vorschläge für das weitere Vorgehen zur
Entspannung der Beziehung Schweiz-EU. Auch sein Parteikollege Damian Müller (fdp,
LU) erwartete, dass der Bundesrat zuerst aufzeige, welche Ziele mit der EU angestrebt
werden und wie eine Gesamtstrategie aussehen solle. 8
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Im Juni 2022 reichte die APK-NR eine Motion ein, mit der sie sich für
sozialpartnerschaftliche Lösungen im EU-Dossier einsetzte. Sie wollte den Bundesrat
damit beauftragen, im EU-Dossier mit den Sozialpartnern eine tragfähige Einigung zu
finden, wie den Schweizer Anliegen beim Lohnschutz und beim Schutz der Sozialwerke
Rechnung getragen werden kann. Zudem sollte der Bundesrat dem Parlament
regelmässig Bericht über die Entwicklungen der Verhandlungen zwischen den
Sozialpartnern erstatten und Schutzklauseln in den zentralen Fragen der
Personenfreizügigkeit – insbesondere den flankierenden Massnahmen – mit der EU
prüfen und diese dem Parlament vorlegen. Die Kommissionsmehrheit sah den
Hauptgrund für den Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen in der
«einseitigen Aufkündigung der sozialpartnerschaftlichen Rahmenbedingungen und
Verpflichtungen in der Europapolitik [...] durch den Bundesrat», indem sich dieser
entschied, das Verhandlungsergebnis zum institutionellen Rahmenabkommen aufgrund
offener Punkte bei den flankierenden Massnahmen und der Unionsbürgerrichtlinie
vorerst nicht zu paraphieren. Nun müsse der sozialpartnerschaftliche Konsens
wiederhergestellt werden, bevor eine breite inländische Abstützung für weitere Schritte
hin zu einem guten bilateralen Verhältnis hergestellt werden könne, so die APK-NR. Es
brauche ein «inländisches Commitment» zwischen Sozialpartnern und jenen Parteien,
die an einer Weiterführung des institutionellen Verhältnisses mit der EU interessiert
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seien, damit der Schutz der Löhne und des Sozialsystems in künftigen Abkommen
gesichert seien. Eine Kommissionsminderheit Portmann (fdp, LU) beantragte die
Ablehnung der Motion. 

In seiner Stellungnahme anerkannte der Bundesrat zwar die Bedeutung der
Sozialpartner in der Europapolitik, hielt jedoch entgegen, dass er deren Anliegen
bereits bei den Verhandlungen über das InstA Rechnung getragen habe. Sie seien auch
in allen Verhandlungsschritten involviert gewesen, unter anderem bei der 2019
durchgeführten Konsultation. Ab Mitte 2019 habe man die Sozialpartner zudem bei der
Lösungssuche in den drei noch offenen Punkten miteinbezogen. Auch nach dem
Abbruch der Verhandlungen seien ihre Positionen berücksichtigt worden, zuletzt bei
einem Austausch mit Bundesrätin Keller-Sutter und Bundesrat Parmelin im Mai 2022. 
Zur zweiten Forderung – der Information des Parlaments – erklärte der Bundesrat, dass
die aussenpolitischen Kommissionen laufend über europapolitische Aktualitäten
informiert und gegebenenfalls sogar konsultiert würden. Eine regelmässige
Berichterstattung im Parlament würde jedoch die Schweizer Verhandlungspositionen
offenlegen und damit die Verhandlungsposition der Schweiz schwächen. Zusätzliche
Schutzklauseln seien nicht nötig, da die Schweiz bereits jetzt für den Fall von
«schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Störungen» temporär vom FZA
abweichende Massnahmen ergreifen könne, sofern die EU damit einverstanden sei. Der
Bundesrat beantragte dementsprechend die Ablehnung der Motion. 

In der Herbstsession 2022 befasste sich der Nationalrat mit der Motion seiner
aussenpolitischen Kommission. Gerhard Pfister (mitte, ZG) erklärte im Namen der APK-
NR, dass ein europapolitischer Konsens zwischen Sozialpartnern und Parteien der
Grundstein für eine glaubwürdige und verbindliche Verhandlungsposition der Schweiz
darstelle. Nur so könne eine erarbeitete Lösung auch einem allfälligen Referendum
standhalten. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) forderte den Nationalrat im Namen seiner
Minderheit hingegen auf, den Kommissionsvorstoss abzulehnen. Er resümierte, dass die
Arbeitgeberschaft zu Konzessionen bereit sei, während die Gewerkschaften nicht von
ihrer Maximalforderung abrückten, den gesamten Personenfreizügigkeitskreis von der
Streitschlichtung auszunehmen. Er warb daher dafür, dass man auch ohne
Gewerkschaften eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung für gute flankierende
Massnahmen gewinnen könne. Bundesrat Parmelin stellte zu Beginn seiner
Stellungnahme klar, dass die Einbeziehung aller relevanten Interessengruppen in der
Europapolitik grosses Gewicht besässe. Die im Motionstext erwähnte Aufkündigung der
sozialpartnerschaftlichen Rahmenbedingungen sei denn auch nicht einseitig gewesen.
Er versprach, dass der Gesamtbundesrat den Dialog mit den Sozialpartnern im Hinblick
auf die zukünftigen Verhandlungen mit der EU fortführen werde, und beantragte die
Ablehnung der Motion. Die grosse Kammer nahm diese mit 104 zu 80 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) gegen der Willen der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion jedoch an. 9

In der Herbstsession 2022 behandelte der Nationalrat ein Postulat seiner
aussenpolitischen Kommission, welches sich mit den «Unterschiede[n] zwischen dem
Schweizer und dem EU-Recht im Bereich des Arbeitnehmerschutzes» beschäftigte.
Die APK-NR verlangte vom Bundesrat einen Bericht, in dem dieser aufzeigen sollte,
welche Anpassungen nötig wären, um das Schweizer Recht im Bereich des
Arbeitnehmendenschutzes demjenigen der EU anzugleichen. Ausserdem sollte der
Bericht aufzeigen, ob eine derartige Angleichung den Arbeitnehmendenschutz
verbessern oder verschlechtern würde. Kommissionssprecher Molina (sp, ZH) erklärte,
dass der Bundesrat nach dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen
autonome Anpassungen des nationalen Rechts an dasjenige der EU geprüft habe, sich
dabei aber auf die fünf vom damaligen InstA betroffenen Marktzugangsabkommen
beschränkt habe. Die APK-NR wolle jedoch diese Untersuchungen auf weitere Bereiche
ausweiten. Seine Kommissionskollegin Bulliard-Marbach (mitte, FR) fügte an, dass das
Parlament eine gute Entscheidungsgrundlage für die anstehenden Verhandlungen mit
der EU benötige und die Themen Personenfreizügigkeit und Arbeitnehmendenschutz im
Mittelpunkt der Diskussionen stehen dürften. Eine Kommissionsminderheit Portmann
(fdp, ZH) beantragte der grossen Kammer, den Vorstoss abzulehnen. Portmann vertrat
die Ansicht, dass der Sozialbereich nicht Teil der Binnenmarktabkommen mit der EU sei
und die Schweiz zurzeit eine liberale Regulierung des Arbeitsmarktes praktiziere. Eine
derartige Analyse sei dementsprechend nicht relevant. Der Minderheitssprecher
bezeichnete das Postulat als «Frontalangriff auf unseren noch halbwegs liberalen
Arbeitsmarkt» und fürchtete sich vor einem «sozialistischen Arbeitsmarkt». Auch der
Bundesrat zweifelte den Nutzen des Postulates an, da eine derartige Analyse lückenhaft
ausfallen würde. Bundesrat Guy Parmelin wies darauf hin, dass das Schweizer System
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auf einer starken Sozialpartnerschaft und einem gemeinsamen Dialog mit allen
Anspruchsgruppen beruhe, mithilfe derer man spezifische Branchenlösungen suche.
Man beobachte die Entwicklungen im EU-Recht aufmerksam und berücksichtige diese,
sofern sie zur Erreichung der Schweizer Ziele beitragen. Der Nationalrat stimmte
schliesslich mit 90 zu 90 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nach Stichentscheid von
Nationalratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) für die Annahme des Postulats. SP, Grüne
und Grünliberale stimmten dafür, SVP und FDP dagegen, die Mitte zeigte sich
gespalten. 10

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im Dezember 2019 publizierte der Bundesrat seine Botschaft zum Abkommen mit dem
Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland, welches als Teil der «Mind
the Gap-Strategie» die bestehenden Rechte der Bürgerinnen und Bürger nach dem
Brexit sichern soll. Das vorliegende Abkommen solle die geltende Rechtslage im
Migrationsbereich nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ersetzen,
so der Bericht. Es gilt  nur für jene Personen, welche sich im Rahmen des bereits
bestehenden FZA in Grossbritannien oder der Schweiz aufhalten. Personen, welche erst
nach dem Wegfall des FZA in eines der beiden Länder einreisen, werden einem
anderen, noch zu verhandelnden Abkommen, unterstellt. Das vorliegende Abkommen
umfasst laut Bundesrat die erworbenen Rechte im Bereich der Freizügigkeit (Anhang I
FZA), die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (Anhang II FZA) und die
gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen (Anhang III FZA). Grundsätzlich
wurden die geltenden Rechte der Bürgerinnen und Bürger im neuen Abkommen
übernommen, in einigen Punkte falle es jedoch etwas restriktiver aus. 

Die einstimmige Annahme der Vorlage durch die APK-NR im Februar 2020 begründete
Kommissionssprecher Portmann (fdp, ZH) mit dem Ausblick auf einen weiterhin
«freundschaftlichen, pragmatischen und prosperierenden» Wirtschaftsaustausch.
Selbst die SVP-Fraktion unterstützte das Abkommen, denn solange das FZA zwischen
der Schweiz und der EU gelte, sollten auch die Rahmenbedingungen des
Personenverkehrs zwischen der Schweiz und Grossbritannien gleich geregelt werden,
argumentierte Franz Grüter (svp, LU). Mit 194 Stimmen nahm der Nationalrat den
Entwurf in der Sommersession 2020 daher einstimmig an. 11
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Die APK-NR verlangte in einer Motion im Juni 2021 einen verstärkten Fokus der Schweiz
auf die Förderung der Menschenrechte in China in der China-Strategie des Bundes.
Laut Kommission sei der institutionalisierte Menschenrechtsdialog mit China nicht
wirkungsvoll genug, nicht zuletzt, weil er von China seit Jahren ausgesetzt werde.
Chinesische Akteure aus der Zivilgesellschaft hätten mehr Einfluss auf den
innerchinesischen Diskurs als externe Parteien, weshalb deren Handeln gestärkt werden
solle. Zudem hielt die Kommission fest, dass in China tätige Schweizer Firmen ein
Kompetenzmanko im Bereich der Menschenrechte aufwiesen, welches es zu beseitigen
gelte. Die Kommission forderte deswegen Konkretisierungen hinsichtlich des
bilateralen Menschenrechtsdialogs mit China, der von einer konsequenten
Thematisierung der Menschenrechtsanliegen bei allen bilateralen und multilateralen
Treffen und Gesprächen abgelöst werden solle. Zudem müsse man in schweizerischen
Vertretungen in China die Fachkompetenz im Bereich der Menschenrechte mittels
personeller Ressourcen ausbauen. Ebenjene Vertretungen sollten zudem ihre
Unterstützung für chinesische zivilgesellschaftliche Menschenrechtsaktivistinnen und
-aktivisten ausbauen, auf ihren Kommunikationskanälen auf die universellen
Menschenrechte hinweisen und eine Beratungsstelle für Schweizer Firmen einrichten,
damit diese bei sämtlichen Aspekten der Wertschöpfungskette in China die
Menschenrechtskonformität besser wahren könnten. Eine Kommissionsminderheit
Portmann (fdp, ZH) lehnte die Motion ab. 
Der Bundesrat beantragte die Motion ebenfalls zur Ablehnung und begründete seine
Haltung damit, dass er in der China-Strategie die Thematisierung der Menschenrechte
auf verschiedenen Kanälen bereits vorgesehen habe. Auch die Stärkung von China-
spezifischen Kompetenzen, unter anderem in den Auslandsvertretungen, sei in der
Strategie enthalten. Man setze sich im Rahmen der Leitlinien «Menschenrechte 2021-
24» für den Schutz von Personen in China ein, welche sich für Menschenrechte
engagieren. Schliesslich erklärte der Bundesrat in seiner Stellungnahme, dass Schweizer
Unternehmen in China bereits durch Schweizer Vertretungen sowie durch das SECO
und das EDA auf die menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung hingewiesen würden. 12
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Im Juni 2021 hatte die APK-NR das Postulat «Verbesserungen der Beziehungen mit
Taiwan» eingereicht. Der Vorstoss forderte vom Bundesrat einen Bericht, der aufzeigen
soll, in welchen Bereichen von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur die
Beziehungen zu Taiwan vertieft werden könnten. In seiner Stellungnahme machte der
Bundesrat klar, dass die Schweiz eine Ein-China-Politik verfolge und daher Taiwan nicht
als eigenständigen Staat anerkenne. Daher gebe es auch keine Möglichkeit, die
politischen Beziehungen auf Regierungsebene zu intensivieren. Man verfolge einen
«pragmatischen Ansatz der Zusammenarbeit» mit Taiwan, was auch in der China-
Strategie 2021-2024 festgehalten worden sei. In den Bereichen Wirtschaft,
Wissenschaft und Forschung sei man sich der Bedeutung Taiwans bereits bewusst und
besässe gute Beziehungen. Aufgrund der bereits bestehenden Zusammenarbeit und der
gegenwärtig angespannten Lage zwischen China und Taiwan befand der Bundesrat den
geforderten Bericht für «nicht angebracht» und beantragte die Ablehnung des
Postulats. 
In der Herbstsession 2021 beantragte die SVP-Fraktion die Ablehnung des Postulats,
während sich die Kommission für die Annahme ihres Vorstosses aussprach. Nicolas
Walder (gp, GE) hob die zahlreichen Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen der
Schweiz und Taiwan hervor und kritisierte den Bundesrat dafür, dass dieser Taiwan in
seiner China-Strategie nicht mehr Platz eingeräumt hatte. Die Kommission anerkenne
die Ein-China-Strategie des Bundesrats und sei überzeugt, dass das Postulat diese auch
nicht in Frage stelle. Sein Kommissionskollege Portmann (fdp, ZH) verglich die
Beziehungen zu Taiwan mit denen zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg als
Bundesland von Deutschland. Portmann entkräftigte auch die Argumente der
Minderheit, welche eine Verletzung der Schweizer Neutralität befürchtete. Da sich
Taiwan und China nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung befänden, würde
sich diese Frage gar nicht erst stellen. Der anwesende Aussenminister Cassis stellte die
Frage in den Raum, ob eine Vertiefung der Beziehungen der Sache Taiwans diene oder
ob die Fortsetzung der «pragmatischen Politik» der Schweiz nicht vielversprechender
sei. Aus Sicht des Bundesrates sei Letzteres der Fall. Der Nationalrat folgte jedoch dem
Vorschlag seiner Kommission und nahm das Postulat mit 129 zu 43 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Die Gegenstimmen stammten aus den Reihen der SVP- und
FDP.Liberalen-Fraktionen. 13
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In der Herbstsession 2021 beriet der Nationalrat die Motion der APK-NR zur Förderung
der Menschenrechte in China. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) betonte die
Wichtigkeit eines «Whole-of-Government-Ansatzes» hinsichtlich der Menschenrechte.
Schweizer Firmen, die in China produzieren, würden im korrekten Umgang mit
menschenrechtlichen Problemen vor grosse Herausforderungen gestellt, weshalb eine
bessere Beratung notwendig sei. Zudem habe der Menschenrechtsdialog mit China in
den vergangenen dreissig Jahren laut Wissenschaft und Menschenrechtsorganisationen
wenig Wirkung gezeigt. Fischer griff auch der Kritik der Kommissionsminderheit
Portmann (fdp, ZH) vor, welche die Ablehnung der Motion forderte, und machte
deutlich, dass die Motion nicht nur als Handlungsaufforderung an den Bundesrat zu
verstehen sei, sondern auch als Rückendeckung für das bisherige Engagement.
Nationalrat Walder (gp, GE) kritisierte insbesondere, dass die Schweiz die bilateralen
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen nie an die Achtung der Menschenrechte
habe knüpfen wollen. Er warf der Kommissionsminderheit vor, wirtschaftliche
Möglichkeiten über menschenrechtliche Interessen zu stellen. Minderheitssprecher
Portmann verteidigte sich gegen diesen Vorwurf und argumentierte, dass die
Forderungen der Motion durch die kritische China-Strategie der Schweiz bereits erfüllt
worden seien. Darin sei nicht nur die Stärkung der China-spezifischen Kompetenzen
auf allen Gebieten vorgesehen, sondern auch die personelle Aufstockung der
Aussenstellen. China müsse mit keinem anderen Land einen solch kritischen Dialog
führen wie mit der Schweiz, behauptete Portmann. Dennoch müsse man auch
einsehen, dass China ein wichtiger globaler Akteur sei und dem Land die Zukunft
gehöre. Er schlug daher vor, dem Bundesrat Zeit zu geben, damit dieser die Erfolge der
neuen China-Strategie aufzeigen könne, bevor neue Verschärfungen und Stolpersteine
eingeführt werden. Bundesrat Cassis war ebenfalls der Ansicht, dass die China-
Strategie das Motionsanliegen bereits erfülle. So würden die Menschenrechte seit März
2021 in allen bilateralen und multilateralen Beziehungen mit China thematisiert; die
chinesische Zivilgesellschaft werde bereits unterstützt und am 14. September 2021, also
dem Tag der Ratsdebatte, fände auch das erste Schweizer Forum für Wirtschaft und
Menschenrechte statt. Er gab auch zu Bedenken, dass eine personelle Aufstockung in
den Schweizer Vertretungen in China nicht automatisch zu einer besseren
Arbeitsleistung führe und nicht zielführend sei, stattdessen müsse man Qualität über
Quantität stellen. Die personelle Aufstockung sei die einzige nicht erfüllte Forderung
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der Motion, alle anderen Punkte seien bereits angegangen worden. In der Folge
beantragte Cassis die Ablehnung des Vorstosses. Die grosse Kammer nahm die Motion
mit 106 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung) jedoch an. Nur die Fraktionen der SVP und der
FDP.Liberale stimmten gegen den Vorstoss ihrer aussenpolitischen Kommission. 14

Die APK-NR forderte im Juni 2021 die Modernisierung des Freihandelsabkommens mit
China. Der Bundesrat solle die Aufnahme eines Kapitels zur Einhaltung der
internationalen Standards im Bereich Menschen- und Arbeitsrechte aushandeln. Die
Kommission begründete den Antrag damit, dass in der China-Strategie 2021-2024 die
Modernisierung des FHA vorgesehen sei und angesichts der Anschuldigungen gegen die
chinesische Regierung Kriterien zur Einhaltung der Menschen- und Arbeitsrechte nötig
seien. Man habe solche Kriterien auch in neuere Abkommen mit anderen Staaten
aufgenommen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, unter anderem
weil der 2017 aufgenommene exploratorische Prozess mit China zur Überarbeitung des
Abkommens keine Einigung hinsichtlich der zu vertiefenden Themen ergeben habe und
seither stagniere. Die Aufnahme des geforderten Kapitels erachte man als nicht
realistisch, stattdessen wolle man sich auf die Stärkung der aktuellen Bestimmungen
über Handel und nachhaltige Entwicklung fokussieren. Die Schweiz werde die
Problematik der Menschenrechte und der Arbeitsstandards beim nächsten Treffen im
Rahmen des Arbeits- und Beschäftigungsdialogs mit China ansprechen und bringe
diese bereits über den gemischten Ausschuss des Freihandelsabkommens und «über
alle anderen geeigneten Kanäle» ein. 
In der Herbstsession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion, die ihm von
seiner aussenpolitischen Kommission mit 13 zu 12 Stimmen nur knapp zur Annahme
empfohlen worden war. Kommissionssprecher Walder (gp, GE) bezeichnete das
eigentlich noch neue FHA aus dem Jahr 2013 als «sehr unvollständig» in Bezug auf
Standards, die sonst für moderne Wirtschaftsabkommen wie das FHA mit Indonesien
gälten. Walder appellierte im Namen der Kommission, den Menschenrechten mehr
Gewicht zu verleihen und das Kapitel in Auftrag zu geben, alles andere wäre
«unverständlich und heutzutage sogar unanständig». Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
wies hingegen darauf hin, dass der Versuch, die Menschenrechte ins
Freihandelsabkommen zu implementieren, einer de facto Kündigung des Abkommens
gleichkäme. Eine starke Kommissionsminderheit Wehrli (fdp, VD) setzte sich gegen das
Motionsanliegen, aber nicht gegen den Schutz der Bevölkerung und willkürlich
verhafteter Personen ein, wie ihr Sprecher Wehrli versicherte. Er bezeichnete die
Motion als «aus gesetzgeberischer Sicht» unnötig, weil die damit verbundenen Ziele
schon in der China-Strategie enthalten seien und der Bundesrat schon über die dafür
nötigen Instrumente verfüge. Bundesrat Parmelin machte deutlich, dass es keine
Modernisierung des FHA geben werde, wenn die Schweiz diese vom Kapitel zu den
Menschen- und Arbeitsrechten abhängig mache. Parmelin hielt es für unrealistisch über
ein Freihandelsabkommen verbindliche Bestimmungen in diesen Bereichen
einzuführen. Der Nationalrat lehnte die Motion mit 102 zu 84 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab. 15
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Gute Dienste

Im April 2020 beantragte die APK-NR ihrem Rat mit 16 zu 6 Stimmen (bei 2
Enthaltungen), eine Erklärung für einen globalen Waffenstillstand aufgrund der
Corona-Pandemie zu verabschieden. Die Kommission wollte die Staatengemeinschaft
und sämtliche Konfliktparteien dazu auffordern, sich an einem globalen
Waffenstillstand zu beteiligen, um die Herausforderungen der Corona-Pandemie
solidarisch angehen zu können. Der Bundesrat werde damit aufgefordert, das
Parlament an den Schweizer Tätigkeiten in der UNO teilhaben zu lassen, den
Weltfrieden und die menschliche Sicherheit zu fördern und den Wiederaufbau der
Weltwirtschaft entlang der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 mitzugestalten. Die
Kommission nahm dabei auch explizit Bezug auf eine Erklärung des UNO-
Generalsekretärs Antonio Guterres, der die Absurdität des Kriegs angesichts einer
solchen Katastrophe hervorgehoben und die Unterbrechung bewaffneter Konflikte
gefordert hatte. 
In der Sondersession im Mai 2020 befasste sich der Nationalrat mit dem Antrag seiner
Kommission, wobei Stefanie Heimgartner (svp, AG) aufgrund der «irreführenden und
unrealistischen» Natur der Erklärung deren Ablehnung verlangte. Unterstützt wurde sie
von ihrem Parteikollegen Roland Büchel (svp, SG), der die Erklärung als Grundlage für
Zahlungen in Millionenhöhe für die humanitäre Hilfe erachtete – Geld, welches gemäss
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Büchel im Inland dringend benötigt werde. Nationalrat Büchel richtete sich mit seinem
Appell primär an die übrigen bürgerlichen Parteien, erhielt von diesen jedoch kaum
Unterstützung. Nationalrat Portmann (fdp, ZH) zum Beispiel zeigte sich überzeugt, dass
die reiche Schweiz innerhalb des bestehenden Budgets durch Einsparungen etwas
«Luxus und Reichtum» abgeben könne. Die Erklärung wurde dementsprechend mit 129
zu 44 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) eindeutig angenommen. 16

Im Rahmen der Covid-19-Pandemie verlangte die APK-NR Mitte April 2020 vom
Bundesrat mittels Motion die Verabschiedung eines Nachtragskredits für die
humanitäre Hilfe in Höhe von CHF 100 Mio. Damit wollte sie den Appellen der UNO, des
IKRK und des IFRC nachkommen. Auch Materiallieferungen und die bilaterale Hilfe zur
Bekämpfung des Virus sollen damit finanziert werden. Kredite könnten zudem an
notleidende europäische Länder vergeben werden, beispielsweise zur Bekämpfung der
prekären Lage in den Flüchtlingslagern. In seiner Stellungnahme verwies der Bundesrat
auf bereits getroffene Massnahmen des DEZA im Rahmen des bestehenden Budgets
und auf einen zusätzlichen Kredit von CHF 1.1 Mio. des EJPD. Darüber hinaus beschloss
er am 29. April, dass die Schweiz sich mit bis zu CHF 400 Mio. an den verschiedenen
internationalen Appellen beteiligen werde, sofern das Parlament zustimme. Diese
Summe setze sich aus einem zinslosen Darlehen von maximal CHF 200 Mio. an das IKRK,
weiteren Beiträgen an die genannten Institutionen und die WHO bis zu CHF 175 Mio.
und einem Nachtragskredit von CHF 25 Mio. für den "Catastrophe Containment and
Relief Trust" des IWF zusammen. Da der Bundesrat die Forderungen der Motion mit
diesen Massnahmen bereits erfüllte, beantragte er die Annahme derselbigen. 

In der Sondersession im Mai 2020 beriet der Nationalrat über die Motion. Roland
Fischer (glp, LU) setzte sich als Kommissionssprecher für deren Annahme ein, da die
Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Entwicklungsländer vor grosse
gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen stellen würden. Eine
Kommissionsminderheit Grüter (svp, LU) sprach sich gegen den Nachtragskredit aus;
einerseits weil das reguläre Budget für die humanitäre Hilfe ausreiche, andererseits
weil zumindest die FDP-Fraktion erreichen wolle, dass der Bundesrat selber diese
Nachtragskredite beantrage. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) forderte zudem, dass man
sich nicht noch stärker für die Finanzierung der internationalen Hilfe verschulde,
sondern Restposten in den Budgets dafür verwenden solle. Bundesrat Cassis
befürwortete die Finanzierung mittels Kreditresten und verwies auf einen
Bundesratsentscheid, wonach sowieso die Hälfte der erwähnten CHF 175 Mio.
kompensiert werden müssten, beantragte aber dennoch die Annahme der Motion.
Dieser Forderung kam der Nationalrat nach, indem er die Vorlage mit 114 zu 72 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) durchwinkte. 17

MOTION
DATUM: 06.05.2020
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit einem Postulat der
APK-NR, welches vom Bundesrat die Beurteilung der Handlungsoptionen zur aktiven
Bekämpfung der US-Blockade gegen Kuba forderte. Eine Kommissionsminderheit
Büchel (svp, SG) setzte sich allerdings gegen die Forderung ein. Kommissionssprecher
Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) erklärte, dass man mit dem Postulat teilweise das
Anliegen einer Petition «Unblock Cuba» (Pet. 19.2034) erfülle. Man könne gewisse
Geldflüsse über Zwischeninstitutionen gewährleisten, so wie das auch beim Iran der Fall
sei. Auch die Nationalbank könne gewisse Garantien für den Zahlungsverkehr mit Kuba
übernehmen. Ein Grossteil der Bevölkerung in Kuba sei von der finanziellen
Unterstützung von im Ausland lebenden Familienmitgliedern abhängig. Die US-Blockade
habe aber dazu geführt, dass sich viele Finanzinstitute nicht mehr trauen würden,
derartige Zahlungen zu tätigen. Nationalrat Büchel äusserte sich im Namen der grossen
Kommissionsminderheit und folgte fast wortwörtlich der bundesrätlichen ablehnenden
Stellungnahme zum Postulat, indem er auf das bereits existierende Engagement der
Schweiz verwies. Auch Bundesrat Cassis beantragte die Ablehnung des Postulats, nicht
zuletzt weil ein öffentlich zugänglicher Bericht das Vertrauen der beteiligten Staaten in
die Schweiz untergraben würde. Die grosse Kammer liess sich von diesen Bedenken
aber nicht beirren und nahm das Postulat mit 98 zu 89 Stimmen an. Die Mehrheit setzte
sich aus den Fraktionen der SP, der Grünen und der FDP.Liberalen sowie aus einigen
Ja-Stimmen aus der Mitte-Fraktion zusammen. 18
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Entwicklungspolitik

Im Vorfeld der Sommersession 2020 befassten sich sowohl die FK-NR wie auch die
APK-NR ausführlich mit der Botschaft zur Strategie der IZA 2021-2024. Wie bereits in
der Vernehmlassung führte die APD-Quote zu inhaltlichen Differenzen. Die FK-NR
lehnte sowohl eine progressive Erhöhung der APD-Quote auf 0.7 Prozent, wie auch eine
Senkung der Quote auf 0.45 Prozent ab. Auch ein weiterer Kürzungsantrag, welcher die
Rahmenkredite – ausser denjenigen zur humanitären Hilfe – halbieren wollte, wurde
abgelehnt. Eine Kommissionsmehrheit beantragte dem Nationalrat, den Vorschlag des
Bundesrats anzunehmen. Die APK-NR kam in ihrer Beratung hingegen zum Schluss, dass
in Krisenzeiten eine starke internationale Zusammenarbeit und eine effektive
humanitäre Hilfe unabdingbar sei. Aus diesem Grund beschloss die Kommission von der
bundesrätlichen Vorlage abzuweichen, und die Rahmenkredite um CHF 241 Mio. zu
erhöhen. Diese Erhöhung entspräche einer progressiven Erhöhung der APD-Quote auf
die vom Parlament 2011 festgesetzten 0.5 Prozent. Zudem reichte die APK-NR zwei
Vorstösse ein, eine Motion zur Fortführung der Tätigkeiten in ausgewählten Ländern in
Zentralamerika und der Karibik und ein Postulat (20.3469), welches einen Bericht zu
Zoonosen und deren Eindämmung forderte. 
Der Sprecher der APK-NR, Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) empfahl dem grossen Rat in
der Sommersession 2020, auf alle vier Bundesbeschlüsse einzutreten und den
Gesamtbetrag des Rahmenkredits um den bereits erwähnten Betrag zu erhöhen.
Daraufhin entspann sich eine langwierige Debatte entlang der Parteigrenzen für oder
gegen eine Erhöhung der Rahmenkredite. Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL)
brachte die Debatte mit der Feststellung: «Die Linke möchte immer mehr finanzielle
Mittel und die Rechte immer weniger» konzise auf den Punkt. CVP und FDP
unterstützten die bestehende Vorlage des Bundesrates während die Parteien links und
rechts davon abwichen. SP, Grüne und GLP auf der einen und die SVP auf der anderen
Seite argumentierten allesamt mit den Konsequenzen der Corona-Krise für ihr
jeweiliges Anliegen. Die davon abgeleiteten Folgerungen standen sich aber diametral
gegenüber. Sibel Arslan (gp, BS) verwies auf die «verheerende» Wirkung der Corona-
Massnahmen für die Wirtschaft in den Entwicklungsländern und forderte, dass sich die
Schweiz als – auch nach Corona – stabiles und reiches Land ihrer Verantwortung
bewusst werden müsse. Auch Nationalrätin Tiana Angelina Moser (glp, ZH) befand es für
notwendig, die Kredite bzw. die ADP-Quote zu erhöhen, da sich die Schweiz als
Globalisierungsgewinnerin für die Bewältigung globaler Krisen einsetzen sollte. Die SVP-
Fraktion interpretierte die Folgen der Corona-Pandemie gänzlich anders. So verlangte
Nationalrat Roland Büchel (svp, SG) im Namen seiner Fraktion die Kürzung des IZA-
Budgets und die Aufhebung der ADP-Quote, da qualitative Messgrössen wichtiger seien
als quantitative. Auch sein Parteikollege Franz Grüter (svp, LU) stellte die Höhe des
Entwicklungshilfe-Budgets angesichts der «grössten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg»
in Frage. Ein Rückweisungsantrag von Rino Büchel wurde mit 140 zu 53 Stimmen
abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurden die zahlreichen Minderheitsanträge, darunter
auch jene von Roland Büchel und Sibel Arslan, welche die Höhe der Rahmenkredite
anpassen wollten und inhaltlich teilweise identisch waren. Der Nationalrat nahm
hingegen einen Minderheitsantrag Portmann (fdp, ZH) an. Dieser legte fest, dass die
Beträge der Rahmenkredite mit der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Abbaupfad
der Corona-bedingten Schulden fluktuieren werden. Mit Ausnahme der SVP stimmten
alle Fraktionen für die vom Bundesrat vorgebrachten Bundesbeschlüsse. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2020
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2020 stand die Strategie der IZA 2021-2024 im Nationalrat zum
zweiten Mal zur Debatte. Zuvor hatte der Ständerat eine vom Nationalrat
vorgeschlagene Änderung abgelehnt und damit eine Differenz geschaffen. Die grosse
Kammer hätte mit einem Artikel 2a die Höhe der Rahmenbeträge an die wirtschaftliche
Entwicklung der Schweiz und den Abbau der Covid-19-bedingten Schulden koppeln
wollen, was der Ständerat aber für unpassend befand. Eine Mehrheit der APK-NR schlug
vor, sich dem Ständerat anzuschliessen. Eine Minderheit Büchel (svp, SG) wollte jedoch
am betroffenen Artikel 2a festhalten. Roland Büchel sah im umstrittenen Artikel eine
Möglichkeit, im Bereich der Entwicklungshilfe Einsparungen vornehmen zu können. Die
Minderheit verlangte, die Schweiz «von innen her» zu stärken und kritisierte die hohen
Beträge, die in den kommenden Jahren in die IZA investiert werden sollten. Claudia
Friedl (sp, SG) unterstützte in ihrem Votum den Mehrheitsantrag, da das Parlament im
jährlichen Budget sowieso den effektiven Betrag eines Rahmenkredits festlegen könne
und man mit Artikel 2a den eigenen Handlungsspielraum nur noch verkleinern würde.
Hans-Peter Portmann, welcher den Artikel ursprünglich mittels Minderheitsantrag
eingebracht hatte, verwies auch auf die Zusicherung des Bundesrats, dass dieser in den
Zahlungskrediten die wirtschaftliche Entwicklung und den Covid-19-Schuldenabbau

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2020
AMANDO AMMANN

01.01.65 - 01.01.23 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



berücksichtigen werde. 
Der Nationalrat nahm schliesslich den Antrag der Mehrheit mit 112 zu 56 Stimmen (bei
25 Enthaltungen) an und strich damit Artikel 2a wieder aus dem Entwurf, womit er die
Differenz zum Ständerat bereinigte. Somit wurden die vier Bundesbeschlüsse zur IZA
angenommen. Für die Gegenstimmen bei der Gesamtabstimmung zeichnete fast
ausschliesslich die SVP-Fraktion verantwortlich, die Enthaltungen stammten
mehrheitlich von Mitgliedern der FDP-Fraktion. 20

Aussenwirtschaftspolitik

Eine ökologische Kompensation beim Freihandel forderte Nationalrat Portmann (fdp,
ZH) mit einer im September 2019 eingereichten Motion. Er wollte den Bundesrat damit
beauftragen, Massnahmen zu erarbeiten, welche den regionalen Verkauf nachhaltiger
Schweizer Produkte förderten. Dadurch sollte die Marktposition der Schweiz gegenüber
importierten, nicht nachhaltigen Lebensmitteln verbessert werden, so der Motionär. Er
begründete sein Anliegen damit, dass ein Problem bei Freihandelsabkommen die
Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Landwirtschaftsprodukte sei. Oftmals seien
die importierten Lebensmittel  weniger nachhaltig. Zur Förderung der inländischen
Produkte schlug er die Förderung des Verkaufs von regionalen Produkten in
«unmittelbarer Nähe der jeweiligen Produktionsstandorte» vor. Man könne die
Intensität der Verkaufsförderung beispielsweise von der Kürze des Transportwegs
abhängig machen. Die materiellen Gewinne der Förderungsmassnahmen sollten bei den
Produzentinnen und Produzenten anfallen und nicht bei Drittverarbeitern oder den
Verteilern. 
Der Bundesrat unterstützte den Ansatz der Motion in seiner Stellungnahme. Er betonte
jedoch auch, dass bereits verschiedene Instrumente zur Absatzförderung existierten.
Zudem sei die Motion nicht zielführend, weil deren gesetzgeberischer Auftrag nicht
konkret formuliert sei. Daher beantragte er die Ablehnung derselben. Sollte der Erstrat
die Motion annehmen, wolle der Bundesrat im Zweitrat eine Änderung beantragen,
sodass man stattdessen die Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente im Sinne
des Motionsanliegens überprüfen würde. 21

MOTION
DATUM: 12.09.2019
AMANDO AMMANN

Eine im Herbst 2019 eingereichte Motion von Hans-Peter Portmann (fdp, ZH), die eine
ökologische Kompensation beim Freihandel zum Ziel hatte, wurde in der Herbstsession
2021 im Nationalrat behandelt. Dort weibelte Motionär Portmann für «Massnahmen, die
den regionalen Verkauf von nachhaltigen Produkten in der Schweiz fördern» und
welche die Marktposition der Schweizer Produkte gegenüber importierten
Lebensmitteln stärken sollten. Für Portmann sei es ein «Stolperstein» bei
Freihandelsabkommen, wenn der Absatz von Schweizer Landwirtschaftsprodukten
darunter leide. Die bestehenden Massnahmen zur Absatzförderung seien nicht
ausreichend. Portmann zeigte auch wenig Verständnis für die Argumentation des
Bundesrats, demgemäss die Motion zu wenig spezifisch sei. Er wünschte sich, dass der
Bundesrat «endlich mal von seiner Verwaltungspolitik weg- und hin zu einer
Gestaltungspolitik» käme. Bundespräsident Parmelin beharrte darauf, dass man bereits
über ausreichend politische Instrumente verfüge, um die Herstellung von nachhaltigen
Schweizer Produkten zu fördern. Dazu gehörten laut Parmelin Massnahmen der
Verkaufsförderung und Finanzhilfen für regionale Produkte sowie die Unterstützung
innovativer regionaler Projekte, die sich mit der Nachhaltigkeit und Qualität von
landwirtschaftlichen Produkten beschäftigen. Angesichts der zahlreichen bestehenden
Förderinstrumente sei das Motionsanliegen nicht zielführend. Parmelin kritisierte
zudem, dass die Motion nur einen Teilaspekt der Wertschöpfungskette, den Transport,
berücksichtige. Andere Aspekte wie Veränderungen der Flächennutzung, der
Produktion, der Verarbeitung, des Einzelhandels und der Verpackung seien für die
Umwelt aber gewichtiger. Er forderte den Nationalrat daher auf, die Motion
abzulehnen. Dieser tat ihm den Gefallen aber nicht und nahm den Vorstoss stattdessen
mit 163 zu 15 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) an. Nur einige Mitglieder der SVP- und der
FDP.Die Liberalen-Fraktionen stimmten dagegen. 22
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Nur zwei Tage nach deren Behandlung im Ständerat kamen der Bericht zur
Aussenwirtschaftspolitik 2021, der Bundesbeschluss zur Änderung des
Handelsabkommens mit dem Vereinigten Königreich sowie der Bundesbeschluss über
die Genehmigung über zolltarifarische Massnahmen im Jahr 2021 in der
Frühjahrssession 2022 in den Nationalrat. Claudia Friedl (sp, SG) beantragte dem Rat
im Namen der APK-NR die Annahme der beiden Bundesbeschlüsse sowie die
Kenntnisnahme des Berichts. Eine starke Kommissionsminderheit Nussbaumer (sp, BL)
– unterstützt von der SP-Fraktion – verlangte die Rückweisung von Kapitel 4 des
Berichts zu den Wirtschaftsbeziehungen mit der EU an den Bundesrat, damit dieser den
Bericht bis zur Sommersession 2022 um einen Umsetzungs- und Verhandlungsplan für
die Zukunftsfähigkeit des bilateralen Wegs ergänzt. Nationalrat Nussbaumer bedauerte,
dass der Bundesrat den bilateralen Weg mit dem Abbruch der Verhandlungen über ein
Rahmenabkommen blockiert habe. Er mahnte, dass man durch die Kenntnisnahme des
Berichts die «Strategielosigkeit des Bundesrates» abnicken würde. Unterstützung
erhielt Nussbaumer von der Fraktion der Grünen: Christine Badertscher (gp, BE)
erklärte, dass ein zusätzlicher Bericht mit möglichen Lösungswegen sinnvoll sei. Zudem
kritisierte sie, dass der Bundesrat wie schon im Aussenwirtschaftsbericht keine
Zielkonflikte erwähnt habe – beispielsweise zwischen der Stärkung von Handel und der
nachhaltigen Entwicklung – und dass die Themen Menschenrechte und Nachhaltigkeit
generell zu wenig präsent seien. Auch die GLP-Fraktion erachtete das umstrittene
Kapitel 4 des Berichts als unbefriedigend, weshalb sie die Minderheit unterstützen
wollte. 

Die Mehrheit der Kommission wollte jedoch von dieser Rückweisung absehen, da sich
der Bundesrat sowieso dazu verpflichtet habe, den bilateralen Weg fortzuführen und
weiterzuentwickeln, wie Kommissionssprecherin Friedl erklärte. Zwar bedauerte es die
Mitte-Fraktion gemäss Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL), dass der Bericht
wenig Informationen zu den Wirtschaftsbeziehungen mit der EU enthielt, dennoch
wollte sie die Minderheit nicht unterstützen. Auch Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) – und
mit ihm die FDP-Fraktion – störten sich am EU-Kapitel des Berichts, weil der Bundesrat
darin verlangte, dass schweizerisches Recht als gleichwertig zum EU-Recht anerkannt
werden soll. Man könne von der EU nicht verlangen, die Schweiz nicht zu diskriminieren,
während die Schweiz die EU beispielsweise beim Entsendegesetz seit Jahren
diskriminiere. Trotz aller Kritik unterstützte aber auch die FDP-Fraktion den
Rückweisungsantrag nicht. Zudem liess Portmann auch an der aktualisierten Version
der Aussenwirtschaftsstrategie des Bundesrats, die im Bericht Erwähnung fand, kein
gutes Haar. Diese sei «so ungenügend, wie nur etwas ungenügend sein kann»,
insbesondere weil sich die Strategie nicht zur Beziehung mit der EU äussere. 
Aktiv gegen den Rückweisungsantrag wehrten sich hingegen Roland Rino Büchel (svp,
SG) und mit ihm die gesamte SVP-Fraktion. 
Der Nationalrat lehnte den Minderheitsantrag schliesslich mit 101 zu 76 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab und nahm den Bericht, der ansonsten unbestritten war, zur Kenntnis.
Die beiden Bundesbeschlüsse zum Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich
und über die Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen wurden einstimmig
angenommen. 

In den Schlussabstimmungen stimmten beide Räte dem Bundesbeschluss über die
Genehmigung der Änderung des Handelsabkommens mit dem Vereinigten Königreich
einstimmig zu. Keine Schlussabstimmungen bedurfte es zum Bundesbeschluss über die
Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen, da es sich hierbei um einen einfachen
Bundesbeschluss handelt. 23

BERICHT
DATUM: 18.03.2022
AMANDO AMMANN

Die APK-NR begann im Juni 2021 mit der Vorberatung der Änderung des
Embargogesetzes. Der Bundesrat beantragte mit der Gesetzesänderung, das Verbot der
Einfuhr von Feuerwaffen, Waffenbestandteilen und Munition sowie weiterer Güter für
militärische Zwecke aus Russland und der Ukraine aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus
schlug er eine gesetzliche Grundlage vor, um in vergleichbaren Fällen nicht auf Basis
der Bundesverfassung Entscheide fällen zu müssen. Die Kommission beschloss, sich
mittels Anhörungen vertieft mit der Sanktionspolitik der Schweiz auseinanderzusetzen
und die Beratung des Entwurfs auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. In einer
weiteren Sitzung im August 2021 entschied sie sich, die neusten Erwägungen der
bundesrätlichen Koordinationsgruppe Sanktionspolitik abzuwarten, um den
bundesrätlichen Entwurf dann gemeinsam mit der themenverwandten
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH; Pa.Iv. 19.501) zu behandeln. Erst im Mai
2022 stimmte die APK-NR der Revision des Embargogesetzes mit 19 zu 6 Stimmen zu.
Eine Mehrheit sah darin die Möglichkeit einer kohärenten und ganzheitlichen Schweizer
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Sanktionspolitik, während eine Minderheit eine Verletzung des Neutralitätsgebots und
eine Bedrohung für die Glaubwürdigkeit der Schweiz befürchtete. 

In der Sommersession 2022 befasste sich der Nationalrat mit dem Geschäft, das für
allerlei Diskussionen sorgte. APK-NR-Sprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) verwies auf
die lange Vorberatung in der Kommission, die dem sich wandelnden Kontext geschuldet
gewesen sei. Der Kriegsausbruch im Februar 2022 habe die Beratungsweise des
Geschäfts verändert und neue Fragen hinsichtlich der Kompatibilität mit der Neutralität
und einer eigenständigen Sicherheitspolitik aufgeworfen. In Abweichung zur Vorlage
des Bundesrats und der Erweiterung, die der Ständerat geschaffen hatte, schlug die
Kommission ihrem Rat daher einen weiteren Absatz vor. Durch diesen sollte der
Bundesrat ermächtigt werden, eigenständig Sanktionen gegen Personen oder Entitäten
erlassen zu können, die schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts, der
Menschenrechte oder ähnliche Verbrechen angeordnet oder begangen haben. Der
Bundesrat hatte ursprünglich nur vorgeschlagen, Sanktionen auch auf Staaten
ausweiten zu können, die bisher nicht von den Zwangsmassnahmen betroffen gewesen
sind, sofern die Interessen der Schweiz dies erforderten. Der Ständerat hatte diesen
Geltungsradius in der Folge auf «Personen oder Entitäten» ausgeweitet, wovon die
APK-NR mit ihrem neuen Absatz zum autonomen Sanktionserlass deutlich abwich und
stattdessen das Anliegen der oben erwähnten parlamentarischen Initiative Molina (Pa.Iv.
19.501) aufnahm. 
Zahlreiche Ratsmitglieder nutzten die Eintretensdebatte, um allgemeine Überlegungen
zur Schweizer Neutralität anzustellen. Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) meinte,
dass die Möglichkeit zu eigenständigen Sanktionen die Handlungsfähigkeit des Landes
erhöhe, und sah darin keinen Widerspruch zur Neutralität. Die Schweiz könne als
vernetztes Land nicht zuschauen, denn auch ein neutraler Staat müsse Partei ergreifen,
wenn die Demokratie und ihre Grundwerte bedroht würden. Diesen Standpunkt vertrat
auch Sibel Arslan (basta, BS) im Namen der Grünen. Die grüne Fraktion sähe «keine
Missachtung des Neutralitätsgebotes», wenn es dem Bundesrat frei stehe, Sanktionen
Dritter auf Akteure seiner Wahl auszuweiten. Stattdessen erlaube die Vorlage eine
kohärente und ganzheitliche Sanktionspolitik unter «Wahrung einer Neutralität, die
Unrechtmässigkeit nicht duldet». Und auch FDP-Fraktionssprecherin Petra Gössi (fdp,
LU) plädierte für Eintreten, da das Neutralitätskonzept des Bundes von 1993 eine
Sanktionsteilnahme erlaube. Sie forderte, dass die Schweiz als neutrales Land eine
Interessenabwägung machen müsse, statt eine Maximepolitik zu betreiben. Kritisch
gegenüber dem Bundesrat zeigte sich Nationalrat Molina, der den ursprünglichen
Entwurf der Revision als «Minireförmli» bezeichnete, die der gegenwärtigen Lage nicht
gerecht werde. Tiana Angelina Moser (glp, ZH) vertrat die Meinung, dass die Revision
eigentlich der Einhaltung und Sicherstellung der Neutralität diene, denn die
eigenständige Anpassung eines Sanktionsregimes sei unter Umständen im
Landesinteresse, insbesondere in Fällen, in denen die Neutralität ansonsten verletzt
würde. Die SVP-Fraktion, allen voran Roger Köppel (svp, ZH), forderte hingegen eine
Rückbesinnung auf die bewaffnete und umfassende Neutralität der Schweiz.
Wirtschaftssanktionen seien mit dieser Neutralität nicht vereinbar, stattdessen schade
man im Endeffekt allen Parteien, da Russland die Schweiz auch nicht mehr als
Vermittlerin akzeptiere.  
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, überhaupt nicht auf die Änderung des
Embargogesetzes einzutreten. Laut Nidegger sind Sanktionen nur dann zu
rechtfertigen, wenn sie zur Einhaltung des Völkerrechts beitragen, so wie in Artikel 1 des
Embargogesetzes festgehalten. Er argumentierte, dass die vorgeschlagenen Änderungen
der Kommission zur Folge hätten, dass Sanktionen auf Staaten ausgeweitet werden
könnten, die das Völkerrecht gar nicht verletzt hätten. Denn da die Schweiz sowieso die
Sanktionen der UNO und ihrer wichtigsten Handelspartner (also der EU) übernehme, sei
es aus seiner Sicht unmöglich, dass zusätzliche von der Schweiz sanktionierte Staaten
überhaupt gegen das Völkerrecht verstossen würden. Dadurch würde man also
unschuldige Staaten bestrafen, weshalb die Vorschläge der APK-NR gegen Artikel 1 des
Embargogesetzes verstiessen. Die grosse Kammer beschloss jedoch mit 131 zu 51
Stimmen, gegen den Widerstand der SVP, auf das Geschäft einzutreten. 

In der Detailberatung musste sich der Nationalrat mit mehreren Minderheitsanträgen
auseinandersetzen. Zwei davon stammten von Yves Nidegger, der die Bewahrung der
Neutralität als gewichtigsten Faktor beim Erlass von Sanktionen festlegen lassen wollte.
Darüber hinaus beantragte er auch die Streichung des von der APK-NR vorgeschlagenen
Absatzes, mit dem der Bundesrat die Kompetenz zum eigenständigen Sanktionserlass
erhalten hätte, sowie in einem Einzelantrag die Streichung des vom Bundesrat
eingebrachten Artikels zur Ausweitung von Sanktionen. Zwei weitere Minderheiten
Portmann (fdp, ZH) richteten sich ebenfalls gegen den neu vorgeschlagenen Artikel der
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APK-NR. Portmann wollte den Erlasstext insofern präzisieren, dass eine Ausweitung von
Sanktionen nur möglich sein sollte, wenn die Schweiz unmittelbar bedroht ist oder
mutmassliche Völkerrechtsvergehen vorliegen. Des Weiteren verlangte er, dass der
Bundesrat den zuständigen Parlamentskommissionen im Falle einer
Sanktionsausweitung einen Analysebericht zur Kompatibilität seiner Entscheidungen
mit der schweizerischen Neutralität vorlegen müsse. Nationalrat Portmann warnte
davor, das Embargogesetz drastisch zu ändern, bevor nicht eine ausführliche Debatte
über die Neutralitätsfrage geführt worden ist. Schliesslich sei die Neutralität für die
Schweizer Bevölkerung ein parteiübergreifender Grundwert, den man nicht ohne
darüber zu sprechen «in den Kübel werfen» sollte. Eine letzte Minderheit Fischer (glp,
LU) forderte schliesslich die Streichung eines vom Ständerat eingefügten Artikels,
wonach Schweizer Unternehmen bei der Umsetzung von Sanktionen im internationalen
Vergleich nicht benachteiligt werden dürfen. Diese Minderheit Fischer deckte sich mit
der Forderung von Bundesrat Parmelin, der bereits im Ständerat vergeblich gegen
diesen Artikel angekämpft hatte. Der WBF-Vorsteher sprach sich zudem gegen den
Vorschlag der Kommission aus, dem Bundesrat die Kompetenz eigenständiger
Sanktionserlasse zu verleihen, da dies eine radikale Änderung der Schweizer
Sanktionspolitik bedeuten würde. Er lehnte sämtliche Minderheiten ab und empfahl die
Annahme des bundesrätlichen Originalentwurfs. 
In der Folge lehnte der Nationalrat sämtliche Minderheitsanträge ab. Den
Minderheitsanträgen von Yves Nidegger stimmte jeweils nur die SVP-Fraktion zu, einzig
beim Antrag zur Streichung der eigenständigen Sanktionserlasse erhielt die SVP
Unterstützung durch die FDP, blieb mit 107 zu 82 Stimmen aber dennoch erfolglos.
Auch der Minderheitsantrag Fischer wurde abgelehnt – jedoch mit umgekehrter
Rollenverteilung – entgegen dem Willen der SP, der Grünliberalen und der Grünen. Die
zwei Minderheiten Portmann wurden zwar von der SVP unterstützt, dies reichte jedoch
gegen die geschlossene Ablehnung der Ratslinken und der Mitte nicht aus. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Vorschlag seiner
aussenpolitischen Kommission mit 136 zu 53 Stimmen an und schuf damit eine
Differenz zum Ständerat, der sich somit ein zweites Mal mit dem Entwurf befassen
musste. 24

In der Sommersession 2022 beriet der Ständerat eine Motion Portmann (fdp, ZH), die
für ökologische Kompensation beim Freihandel warb. Die WAK-SR hatte die Motion in
der Kommissionssitzung vom 9. Mai 2022 beraten und diese ihrem Rat nach
Stichentscheid ihres Präsidenten Alex Kuprecht (svp, SZ) zur Ablehnung beantragt. Trotz
der knappen Entscheidung in der Kommission wurde kein Minderheitsantrag auf
Annahme der Motion gestellt. In ihrem Kommissionsbericht erklärte die Kommission,
dass man zwar Handlungsbedarf gesehen habe, auf Bundesebene aber keine neuen
Instrumente zur Förderung des Verkaufs von regionalen und nachhaltig produzierten
Produkten schaffen, sondern stattdessen auf den bestehenden Instrumenten aufbauen
wolle. Die Kommission erachtete vor allem regionale Initiativen als besonders
unterstützenswert. Aus diesem Grund habe sie einstimmig ein Kommissionspostulat
(Po. 22.3407) verabschiedet, welches den Bundesrat damit beauftrage zu prüfen,
inwiefern die bestehenden Instrumente zur Stärkung der Marktposition von Schweizer
Produkten gegenüber importierten Lebensmitteln weiterentwickelt werden könnten. 
Kommissionssprecher Kuprecht empfahl dem Rat im Namen der WAK-SR, die Motion
abzulehnen und dafür das Postulat anzunehmen. Der anwesende Bundesrat Parmelin
befürwortete zwar die Stossrichtung von Portmanns Motion, empfahl aber ebenfalls
deren Ablehnung und zwar gleich aus mehreren Gründen: Nicht nur existierten bereits
diverse Instrumente, die zur Erreichung des Motionsanliegens genutzt werden könnten;
die in der Motion genannten Ideen könnten darüber hinaus auch bei einer Ablehnung
des Vorstosses geprüft werden. Schliesslich zeigte sich Parmelin nicht mit Portmanns
Argumentation einverstanden, dass sich von der Länge des Transportweges direkt eine
Aussage über die Nachhaltigkeit eines Produkts ableiten liesse. Er begrüsste hingegen
das Kommissionspostulat der WAK-SR, da dieses im Rahmen der Weiterentwicklung der
Agrarpolitik berücksichtigt werden könne. Die kleine Kammer folgte diesen
Empfehlungen, lehnte die Motion stillschweigend ab und nahm das Postulat an. 25

MOTION
DATUM: 14.06.2022
AMANDO AMMANN

1) Mo. 22.3395
2) AB NR, 2022, S. 909 ff.; Kommissionsbericht APK-NR vom 2.5.22
3) AB NR, 2022, S. 1127 ff.
4) AB NR, 2022, S.1821ff.
5) BBl, 2022 2694; TA, 17.10.22; Blick, NZZ, TA, 9.11.22; Republik, 10.11.22; So-Bli, 13.11.22
6) AB NR, 2019, S. 1769ff.
7) AB NR, 2019, S.2236 ff.

01.01.65 - 01.01.23 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



8) BBl, 2021 1921; LT, 6.8.21; AZ, Lib, NZZ, TA, 12.8.21
9) AB NR, 2022, S. 1824 ff.; Mo. 22.3871
10) AB NR, 2022, S. 1836 ff.; Po. 22.3872
11) AB NR, 2020, S. 607 ff.; BBl, 2019, S. 1029 ff.; BBl, 2019, S. 1085 ff.; Medienmitteilung APK-NR vom 18.2.20
12) Mo. 21.3965
13) AB NR, 2021, S. 1581ff.; Po. 21.3967
14) AB NR, 2021, S. 1579 ff.
15) AB NR, 2021, S. 1919; Medienmitteilung APK-NR vom 25.6.21; Mo. 21.3966
16) AB NR, 2020, S. 538ff.; Medienmitteilung der APK-NR vom 21.04.20
17) AB NR, 2020, S.543 ff.
18) AB NR, 2021, S. 312ff.
19) AB NR, 2020, S. 953ff.; AB NR, 2020, S. 967ff.
20) AB NR, 2020, S. 1713ff.
21) Mo. 19.4018
22) AB NR, 2021, S. 2020 f.
23) AB NR, 2022, S. 481 ff.; AB NR, 2022, S. 626; AB SR, 2022, S. 253; Medienmitteilung APK-NR vom 1.2.22
24) AB NR, 2022, S. 1048 ff.; Medienmitteilung APK-NR vom 1.9.21; Medienmitteilung APK-NR vom 25.6.21; Medienmitteilung
APK-NR vom 3.5.22
25) AB SR, 2022, S. 523 f.; Kommissionsbericht WAK-SR vom 9.5.22; Medienmitteilung WAK-SR vom 10.5.22
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